
 
 
Bericht aus der Sitzung des Gemeinderates vom 29.11.2016 

 

Vergabe von Bauleistungen - Neubau Bauhof 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Seitens der Verwaltung sind Alternativangebote einzuholen und dem Gemeinderat zu 

erneuten Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 

 

 

Baugeseuche – Offenlage 

Diese Punkte gelten, soweit Anträge gestllt sind als beschlossen, wenn kein Mitglied des 

Gemeinderates während der Sitzung widerspricht. 

 

 

1. Bauvorhaben auf Errichtung von zwei Bürocontainern zur Ergänzung der 

Infrastruktur für die Gemeinschaftsunterkunft, Flst. 6154/2, Pflegmühleweg 84 

und 86 in 75438 Knittlingen / Antrag auf Befreiung 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Dem Bauvorhaben auf Errichtung von zwei Bürocontainern zur Ergänzung der 

Infrastruktur für die Gemeinschaftsunterkunft auf dem Flst. 6154/2, Pflegmühleweg 84 

und 86 in 75438 Knittlingen wird zugestimmt. Die Befreiung von der Dachform wird 

erteilt. 

 

2. Bauvorhaben zur Erstellung einer Garage mit Fahrradabstellraum, Flst. 3941/2, 

Schillerstraße 17 in 75438 Knittlingen / Antrag auf Befreiung 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Dem Bauvorhaben auf Erstellung einer Garage mit Fahrradabstellraum auf dem Flst. 

3941/2, Schillerstraße 17 in 75438 Knittlingen wird zugestimmt und die Befreiung 

wegen Überschreitung der Baulinie im rückwärtigen Bereich wird erteilt. 

 

3. Bauvorhaben zur Errichtung eines Gartengeräteschuppens auf Flst. 10877, 

Beethovenstraße 20 in 75438 Knittlingen / Antrag auf Abweichungen, 

Ausnahmen und Befreiungen 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Dem Antrag auf Ausnahme zur Errichtung eines Gartengeräteschuppens auf Flst. 

10877, Beethoven-straße 20 in 75438 Knittlingen wird zugestimmt. 

 

4. Bauvoranfrage auf Anbau an bestehendes Wohnhaus - Erweiterung der 

bisherigen Wohnfläche, Flst. 10576, Birkenweg 6, 75438 Knittlingen OT 

Kleinvillars 

 

Zur Bauvoranfrage auf Anbau an bestehendes Wohnhaus – Erweiterung der bisherigen 

Wohnfläche auf Flst. 10576, Birkenweg 6 in 75438 Knittlingen OT Kleinvillars wird 

folgendes einstimmig beschlossen:  

 



 
 

1.  Der Höhe des Anbaus wird zugestimmt und die Befreiung wegen Überschreitung 

 um ca. 30 cm in einem Teilbereich wird erteilt. Ferner wird der Dachform 

 (Flachdach mit größtenteils Nutzung als Dachterrasse) zugestimmt. 

2.  Vorbehaltlich der ausdrücklichen Zustimmung des Nachbarn Flst. 10575 wird der 

 Zulassung der Nichteinhaltung der Abstandsfläche zugestimmt. 

3.  Der Baugrenzüberschreitung im Süden um ca. 1,50 m Tiefe auf einer Länge von 

 5.00 m wird zugestimmt. 

Die Änderung des Bebauungsplanes ist nicht vorgesehen. 

 

5. Bauvoranfrage auf Abbruch vorhandener Wirtschaftsgebäude auf den Flst. 

2123/1 und 2139 und Neubau eines Wohn-hauses auf Flst. 2123/1 sowie Teilung 

des Flst. 2123/1, Maulbronner Steige 25 in 75438 Knittlingen OT Freudenstein-

Hohenklingen 

 

Der Gemeinderat fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

Dem Antrag auf Bauvorbescheid zum Abbruch vorhandener Wirtschaftsgebäude auf 

den Flst. 2123/1 und 2139 und Neubau eines Wohnhauses auf Flst. 2123/1, 

Maulbronner Steige 25 in 75438 Knittlingen OT Freudenstein-Hohenklingen wird 

zugestimmt. 

Der geplanten Teilung wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass die notwendig 

werdenden Anschlüsse (Wasser / Abwasser) auf Kosten der Antragsteller / Eigentümer 

herzustellen sind und die Zuwegung zum Restflurstück 2139 geregelt wird. 

 

 

Anpassung der Hundesteuer - Änderung der Hundesteuersatzung 

 

Bei einer Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden mehrheitlichen Beschluss: 

A. 

Die Hundesteuer wird ab 01.01.2017 wie folgt festgesetzt: 

Hund 72,00 € 

Kampfhund 288,00 € 

Zweiter und jeder weitere Hund 144,00 € 

Zweiter und jeder weitere Kampfhund 576,00 € 

Zwinger je 5 Hunde 216,00 € 

 

B. 

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung gemäß 

vorgelegtem Entwurf unter Berücksichtigung der unter Punkt A. festgesetzten Beträge. 

 

 

Zustimmung zur Annahme von Spenden 

 

Der Annahme der Spenden in Höhe von 3050,00 € wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

                           


